
Feuerwehr Madiswil 

 

Fahrbefehl: 

 
Zweck:   -Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge sicherstellen 

    -Vorbeugen von Standschäden 

    -Melden von Mängel oder Schäden 

 

Auszuführende 

Arbeiten:   -Pflichtfahrten werden im Zuständigkeitsgebiet 

     Absolviert, und Angrenzende Gemeinden 

    -Fahrzeug, wenn verschmutzt, waschen 

    -Kabine wenn nötig reinigen 

    -Auftanken, wenn Tank weniger als ¾ voll ist 

    -Schwebeladung einstecken 

    -wenn notwendig Funk in Fahrzeug ausschalten 

    -Fahrtenkontrollheft im Fahrzeug ausfüllen 

    -Pflichtfahrt auf Kontrollblatt eintragen und 

     unterschreiben 

    -Melden von Mängel oder Schäden an die  

     Zuständige Person (Chef MWD) 

    

Tenue:   -Feuerwehrkleider und gutes Schuhwerk 

    -Fahren nie mit Helm (Einsatz und Übung) 

 

Besonderes:  -Die Alarmbereitschaft muss immer gewähr- 

     leistet sein (Pager/Natel) 

    -Keine Pflichtfahrten mit Schneeketten auf 

     Schneefreien Strassen 

    -Dieser Fahrbefehl muss aus Versicherungs- 

     technischen Gründen unbedingt eingehalten 

     werden. Verstösse haben Konsequenzen. 
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